
 

Historisch:  
Rechnungshofpräsident spricht erstmals im Parlament 
 
Am 4. November 2020 beschließt der Sächsische Landtag über die Entlastung 
der Staatsregierung für das Haushaltsjahr 2017. Grundlage ist der Jahresbe-
richt 2019 des Sächsischen Rechnungshofs (SRH). Erstmalig wird der Präsi-
dent des SRH, Prof. Dr. Karl-Heinz Binus, den Jahresbericht selbst einbrin-
gen, denn seit dieser Legislaturperiode hat er ein Rederecht im Parlament: 
Gemäß § 86a der Geschäftsordnung des Sächsischen Landtags wird dem 
Rechnungshofpräsidenten, der einen festen Sitz im Parlament hat, im Rah-
men des Entlastungsverfahrens der Jahresberichte das Rederecht einge-
räumt.  
 
Prof. Dr. Binus betont die Bedeutung dieses Ereignisses: „Es ist ein histori-
scher Moment in der Geschichte des Rechnungshofs, dass wir erstmals die 
Möglichkeit haben, unseren Bericht selbst im Parlament vorzustellen. Sachsen 
zählt damit bundesweit zu den Vorreitern: Nur in drei weiteren Bundesländern 
(Berlin, Brandenburg und Baden-Württemberg) hat der Rechnungshofpräsi-
dent ein Rederecht im Parlament.“ 
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